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Sehr geehrte Damen und Herren, 

beigefügt übersende ich den Arbeitsentwurf - 2. Teil: Leistungen - zur Reform der gesetzli- 

chen Unfallversicherung. 

Die Ausführungen in eckigen Klammern beinhalten im politischen Raum vorgeschlagene 

Regelungsalternativen, Erläuterungen über noch zu ergänzende Gesetzestexte bzw. -be- 

gründungen sowie allgemeine Hinweise. 

Mit freundlichen Grüßen 

arald Goeke .I 





Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Projektgruppe UV-Reform 

Berlin, 27. April 2007 

Arbeitsentwurf 

eines Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung (UV-Reformgesetz - 
UVRG) 

2. Teil: Leistungsreform der gesetzlichen Unfallversicherung 

Vorlage für die Beratungen der Bund-Länder-Facharbeitsgruppe „Reform der gesetzlichen 

Unfallversicherung" am 10. Mai 2007 in Berlin. 

Der Entwurf setzt die Eckpunktebeschlüsse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vom 29. Juni 

2006 um. 

Die Ausführungen in eckigen Klammern beinhalten im politischen Raum vorgeschlagene 

Regelungsalternativen, Erläuterungen über noch zu ergänzende Gesetzestexte bzw. 

-begründungen sowie allgemeine Hinweise. 



Inhaltsverzeichnis 

Artikel 1 Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 3 

Artikel 2 Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuc 9 

Artikel 3 Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuc 9 

Artikel 4 Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuc 0 

Artikel 5 Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ..................................................... 40 

Artikel 6 Nichtanwendung von Maßgaben des Einigungsvertrags 7 

Artikel 7 Aufhebung des Gesetzes über die Internationalen Übereinkommen betreffend die 

Gleichbehandlung einheimischer und ausländischer Arbeitnehmer bei 

Entschädigung aus Anlass von Betriebsunfällen sowie die Entschädigung aus 

Anlass von Berufskrankheiten. ................................................................................. 48 

Artikel 8 Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung 8 

Artikel 9 Inkrafttreten ................................................................................................................ 49 



Artikel 1 

Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 

(860-7) 

Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (Artikel 1 des Ge- 

setzes vom 7. August 1996, BGBI. I S. 1254), zuletzt geändert durch ............., wird wie 

folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zum ersten Unterabschnitt des zweiten Abschnitts des dritten Kapi- 

tels sowie die Angaben zu den F,§ 56 bis 62 werden wie folgt gefasst: 

„Erster Unterabschnitt. Erwerbsminderungsrenten an Versicherte 

g 56 Voraussetzungen und Höhe des Rentenanspruchs 

g 57 Versicherungsfall vor Eintritt in das Erwerbsleben 

F, 58 Erhöhung der Rente bei Arbeitslosigkeit 

g 59 Hinzuverdienstanrechnung 

g 60 Minderung bei Heimpflege 

F, 60a Renten für Beamte und Berufssoidaten 

§ 61 Beiträge zur Alterssicherung für besondere Personengruppen 

g 62 Befristung der Rente." 

Nach der Angabe zu § 62 werden folgende Angaben neu eingefügt: 

„Zweiter Unterabschnitt. Gesundheitsschadensausgleich 

F, 62a Voraussetzungen des Anspruchs 

F, 62b Höhe des Gesundheitsschadensausgleichs 

g 62c Gesundheitsschadensausgleich als vorläufige Entschädigung 

F, 62d Zusammentreffen mehrerer Versicherungsfälle 

g 62e Ruhen des Gesundheitsschadensausgleichs". 



b) Die Angabe zum bisherigen zweiten Unterabschnitt des zweiten Abschnitts des 

dritten Kapitels wird wie folgt gefasst: 

„Dritter Unterabschnitt. Leistungen an Hinterbliebene". 

C) Nach der Angabe zu § 66 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 66a Abfindung bei Wiederheirat". 

d) Die Angabe zum bisherigen dritten Unterabschnitt des zweiten Abschnitts des 

dritten Kapitels wird wie folgt gefasst: 

„Vierter Unterabschnitt. Beginn, Änderungen und Ende von Renten". 

Die Angabe zum bisherigen vierten Unterabschnitt des zweiten Abschnitts des 

dritten Kapitels sowie die Angaben zu den §§ 75 bis 78 werden wie folgt gefasst: 

,,Fünfter Unterabschnitt. Abfindung des Gesundheitsschadens 

3 75 Abfindung mit einer einmaligen Leistung 

5 76 Abfindung des Ausgleichsbetrages 

§ 77 Abfindung nach Wiederaufleben eines abgefundenen Anspruchs 

Ei 78 Umfang der Abfindung". 

e) Die Angaben zu den §§ 79 und 80 werden gestrichen. 

f) In der Angabe zu § 81 werden nach dem Wort ,,Berechnungsgrundlage" ein 

Komma und das Wort „Höchstjahresarbeitsverdienst" angefügt. 

g) Die Angabe zum zweiten Unterabschnitt des dritten Abschnitts des dritten Kapi- 

tels wird wie folgt gefasst: 

„Zweiter Unterabschnitt. Grundsätze". 

h) Die Angabe zu 3 85 wird wie folgt gefasst: 

„§ 85 Jahresarbeitsverdienst bei Gesamtrenten" 

i) Vor § 86 wird folgende Angabe eingefügt: 

„Dritter Unterabschnitt. Jahresarbeitsverdienst besonderer Personengruppen". 



j) Die Angaben zu den $9 86 bis 89 werden wie folgt gefasst: 

„§ 86 Jahresarbeitsverdienst für Kinder, Jugendliche und Auszubildende 

§ 87 Tätigkeiten im allgemeinen Interesse 

§ 88 Versicherte in Elternzeit 

F1 89 Strafgefangene". 

k) Die Angabe vor 90 zum bisherigen dritten Unterabschnitt des dritten Abschnitts 

des dritten Kapitels wird gestrichen. 

I) Die Angabe zu § 90 wird wie folgt gefasst: 

„§ 90 Günstigkeitsregelung". 

m) Vor 91 wird folgende Angabe eingefügt: 

„Vierter Unterabschnitt. Jahresarbeitsverdienst nach billigem Ermessen, Anpas- 

sung des Jahresarbeitsverdienstes". 

n) Die Angabe zu g 91 wird wie folgt gefasst: 

I Jahresarbeitsverdienst nach billigem Ermessen" 

o) Nach der Angabe zu g 91 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 91a Berücksichtigung von Anpassungen". 

p) In der Angabe vor g 92 wird das Wort „Viertera durch das Wort „Fünfterv ersetzt. 

q) In der Angabe vor 93 wird das Wort „Fünfteru durch das Wort „Sechsteru er- 

setzt. 

r) Nach der Angabe zu 134 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 134a Zuständigkeit bei mehreren Versicherungsfällen". 

s) Nach der Angabe zu 174 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 174a Teilung der Entschädigungslast bei mehreren Versicherungsfällen" 

t) Die Angabe zu § 21 9 wird gestrichen 



U) Nach der Angabe zu § 220 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 220a Übergangsvorschriften zum Leistungsrecht". 

2. In 5 2 Abs. 1 Nr. 14 werden nach den Wörtern „kommunalen Trägers" das Wort „o- 

der" durch ein Komma ersetzt und nach den Wörtern „zuständigen Trägers" die Wör- 

ter „oder eines beauftragten Dritten nach § 37 des Dritten Buches" eingefügt. 

3. 3 Abs. 1 Nr. 1 wird gestrichen. 

4. 4 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Von der Versicherung nach § 2 Abc. 2 sind frei 

1. Personen, die in einem Haushalt als Verwandte oder Verschwägerte bis zum 

zweiten Grad oder als Pflegekind der Haushaltsführenden, der Ehegatten oder 

der Lebenspartner unentgeltlich tätig sind, es sei denn, sie sind in einem in 124 

Nr. 1 genannten Haushalt tätig, 

2. Personen, die für nicht gewerbsmäßige Halter von Fahrzeugen oder Reittieren tä- 

tig werden." 

5. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) in Nummer 3 werden nach dem Wort „gewählteN die Wörter „oder beauftragte" 

eingefügt. 

b) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und folgende 

Nummer angefügt: 

„5. Personen, die ehrenamtlich für Parteien im Sinne des Parteiengesetzes tätig 

sind oder an Ausbildungsveranstaltungen für diese Tätigkeit teilnehmen." 



6. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 2 werden wie folgt gefasst: 

,,(I) Berufskrankheiten sind Krankheiten, die nach den Erkenntnissen der medi- 

zinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verursacht sind, denen 

bestimmte Personengruppen durch ihre versicherte Tätigkeit in erheblich höhe- 

rem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind, und die Versicherte infol- 

ge einer den Versicherungsschutz nach § 2, 3 oder 6 begründenden Tätigkeit er- 

leiden. 

( la)  Die Bundesregierung bestimmt die Berufskrankheiten nach Absatz 1 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates. In der Rechtsver- 

ordnung sind die Krankheiten und die sie verursachenden Einwirkungen zu be- 

zeichnen; liegen wissenschaftliche Erkenntnisse mit hinreichender Sicherheit 

vor, hat die Bezeichnung außerdem Angaben über Art, Dauer und Ausmaß der 

Einwirkungen zu enthalten. Die Bundesregierung kann bestimmen, dass die 

Krankheiten nur dann Berufskrankheiten sind, wenn sie durch Tätigkeiten in be- 

stimmten Gefährdungsbereichen verursacht worden sind oder wenn sie zur Un- 

terlassung aller Tätigkeiten geführt haben, die für die Entstehung, die Ver- 

schlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder 

sein können. In der Rechtsverordnung kann ferner bestimmt werden, inwieweit 

Versicherte in Unternehmen der Seefahrt auch in der Zeit gegen Berufskrankhei- 

ten versichert sind, in der sie an Land beurlaubt sind. 

(I b) Ist in der Rechtsverordnung nach Absatz l a  eine Berufskrankheit nur 

durch die sie verursachenden Einwirkungen bezeichnet, kann sie im Einzelfall 

als Berufskrankheit nur anerkannt werden, wenn im Zeitpunkt der Entscheidung 

alle Voraussetzungen nach Absatz I erfüllt sind. 

(2) Die Unfallversicherungsträger haben eine Krankheit, die nicht in der 

Rechtsverordnung nach Absatz l a  bezeichnet ist oder bei der die dort bestimm- 

ten Voraussetzungen nicht vorliegen, wie eine Berufskrankheit als Versiche- 

rungsfall anzuerkennen, sofern im Zeitpunkt der Entscheidung nach neuen Er- 

kenntnissen der medizinischen Wissenschaft die Voraussetzungen nach Ab- 

satz 1 erfüllt sind. Eine Entscheidung nach Satz 1 darf nicht getroffen werden, 



wenn der Verordnungsgeber die Bezeichnung der Krankheit in der Rechtsver- 

ordnung nach Absatz l a  prüft. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

gibt jeweils zum Beginn eines Jahres die Krankheiten bekannt, bei denen eine 

Bezeichnung geprüft wird. Die Sperrwirkung endet spätestens drei Jahre nach 

der erstmaligen Bekanntgabe." 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „Absatz 1" durch die Angabe ,,Absatz l a "  ersetzt. 

C) In Absatz 5 werden die Wörter „Minderung der Erwerbsfähigkeit" durch das Wort 

„Erwerbsminderungv ersetzt und vor dem bisherigen Text folgende Sätze einge- 

fügt: 

„Ein Versicherungsfali nach Absatz 1 oder 2 ist ausgeschlossen, wenn die 

Krankheit mehr als 10 Jahre vor dem Zeitpunkt eingetreten ist, in dem sie einem 

Unfallversicherungsträger bekannt geworden ist. Ist die Anerkennung einer Be- 

rufskrankheit durch bestandskräftigen Bescheid eines Unfallversicherungsträgers 

abgelehnt worden, ist für den Zehnjahreszeitraum in einem weiteren Feststel- 

lungsverfahren über dieselbe Krankheit der Zeitpunkt des Bekanntwerdens in 

diesem Verfahren maßgebend. Renten wegen Berufskrankheiten nach Absatz 1 

oder 2 werden von dem Zeitpunkt an geleistet, an dem der Versicherungsfall ei- 

nem Unfallversicherungsträger bekannt geworden ist." 

7. In § 13 Satz 1 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgender Halbsatz ange- 

fügt: „soweit kein anderweitiger öffentlich-rechtlicher Ersatzanspruch besteht." 

8. in § 26 Abs. 3 werden nach dem Wort „RentenleistungenB die Wörter „für Erwerbs- 

minderung" angefügt. 

9. Dem 3 34 wird folgender Absatz 9 angefügt: 

„(9) Bei den Verträgen nach Absatz 3 und Absatz 8 über die Vergütung der Ärzte, 

Zahnänte und anderer Stellen ist das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

zu beachten. 
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10. Dem § 35 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Die Unfallversicherungsträger sind verpflichtet, den Versicherten die Teilhabe 

am Arbeitsleben zu ermöglichen durch Maßnahmen 

1. zur Erhaltung des bisherigen Arbeitsplatzes, 

2. zur Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz in demselben Unternehmen, 

3. zur Vermittlung in ein anderes Beschäftigungsverhältnis." 

1 1 .  § 44 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „527 Deutsche Mark und 2106 Deutsche Mark (Be- 

träge am l. Juli 1995)" durch die Wörter „295 Euro und 1180 Euro (Beträge am 

1. Juli 2007)" ersetzt. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

12. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter „vom Hundert" durch das Wort „Pro- 

zent" ersetzt. 

b) Absatz l a  wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „vom Hundert" durch das Wort „Prozent" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Vomhundertsatza durch das Wort „ProzentsatzN er- 

setzt. 

C) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „nicht nur Leistungen für Erstausstattungen für 

Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt nach dem Zweiten Buch," ge- 

strichen. 



bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Arbeitslosengeld II" die Wörter „oder nicht 

nur Leistungen für Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft 

und Geburt nach dem Zweiten Buch eingefügt. 

d) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

„(8) Die Regelung des § 86 über die Neufestsetzung des Jahresarbeitsver- 

dienstes gilt für das Verletztengeld entsprechend." 

13. In 5 52 Nr. 1, § 65 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 3 Satz 4, § 68 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 

Satz 4, 69 Abs. 4 Nr. 1 und 2 und 70 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 werden jeweils die 

Wörter „vom Hundert" durch das Wort „Prozent" ersetzt. 

14. Der erste Unterabschnitt des zweiten Abschnitts des dritten Kapitels wird wie folgt ge- 

fasst: 

„Erster Unterabschnitt 

Ervcerbsminderungsrenten an Versicherte 

§ 56 

Voraussetzungen und Höhe des Rentenanspruchs 

(1) Versicherte mit einer Erwerbsminderung infolge eines Versicherungsfalls von 

mindestens 10 Prozent über die 26. Woche nach dem Versicherungsfall hinaus ha- 

ben Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente. 

(2) Erwerbsminderung ist der durch die eingetretenen gesundheitlichen Schädi- 

gungen verursachte vollständige oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf 

dem in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. Dabei sind nur die Schädigungsfolgen zu 

berücksichtigen, die nach Heilbehandlung und erbrachten Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben verbleiben. Für die Bestimmung der Höhe der Erwerbsminderung 

wird das Erwerbseinkommen, das Versicherte nach Eintritt des Versicherungsfalls 

durch eine ihnen zumutbare Tätigkeit erzielen können, in Beziehung gesetzt zum Er- 
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werbseinkommen, das sie ohne die infolge des Versicherungsfalls eingetretenen ge- 

sundheitlichen Schädigungen erzielen könnten. Bei der Beurteilung der Erwerbsmög- 

lichkeiten vor und nach dem Versicher~ingsfall ist, soweit dies nach dem Gesund- 

heitszustand der Versicherten möglich ist, jeweils eine vollzeitige Erwerbstätigkeit 

zugrunde zu legen. Die Höhe der Erwerbsminderung wird in ganzen Prozentpunkten 

bemessen. Zumutbar ist eine Tätigkeit, die die Versicherten mit der ihnen verbliebe- 

nen Leistungsfähigkeit und aufgrund der bezogenen Leistungen zur Teilhabe am Ar- 

beitsleben verrichten können. Dabei ist auch die bisherige Tätigkeit zu berücksichti- 

gen; die zumutbare Tätigkeit soll der bisherigen Tätigkeit sozial gleichwertig sein. 

Sind die Versicherten mindestens ein Jahr seit Feststellung der Erwerbsminderungs- 

rente arbeitslos, sind ihnen auch Tätigkeiten zumutbar, die der bisherigen Tätigkeit 

sozial nicht gleichwertig sind. In diesen Fällen ist die Höhe der Erwerbsminderung 

zugunsten der Versicherten neu zu bestimmen; hierzu ist das erzielbare Einkommen 

um 10 Prozent, nach Ablauf des zweiten Jahres um 20 Prozent und nach Ablauf des 

dritten Jahres um 30 Prozent abzusenken. 

(3) Treten bei Versicherten mehrere Versicherungsfälle ein, sind alle hierdurch 

verursachten gesundheitlichen Schädigungen so zu behandeln, als wären sie durch 

einen Versicherungsfall verursacht worden. Die Versicherten erhalten in diesen FäI- 

len eine Gesamtrente. 

(4) Das erzielbare Einkommen ohne die infolge des Versicherungsfalls eingetre- 

tenen gesundheitlichen Schädigungen ist regelmäßig nach dem in den letzten zwölf 

Monaten vor dem Versicherungsfall erzielten Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen 

zu bestimmen; mindestens ist der Jahresarbeitsverdienst zugrunde zu legen. Ist in 

den Fällen der 86, 87 Abs. 1 oder § 89 der Jahresarbeitsverdienst neu festzustel- 

len, ist die Höhe der Erwerbsminderung entsprechend neu zu bestimmen. 

(5) Bei vollständiger Erwerbsminderung wird Vollrente geleistet; sie beträgt 

60 Prozent des Jahresarbeitsverdienstes. Bei teilweiser Erwerbsminderung wird Teil- 

rente geleistet; sie wird in Höhe des Prozentsatzes der Vollrente festgesetzt, der der 

Höhe der Erwerbsminderung entspricht. 

(6) Haben Versicherte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Regelaltersgren- 

ze nach dem Sechsten Buch erreicht, wird die Erwerbsminderungsrente in Form einer 

einmaligen Leistung in Höhe der fünffachen Jahresrente, nach Vollendung des sieb- 
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zigsten Lebensjahres in Höhe der dreifachen Jahresrente erbracht. Eine Gesamtren- 

tenbildung unter Berücksichtigung von Versicherungsfällen vor Erreichen der Regelal- 

tersgrenze findet nicht statt. 

§ 57 

Versicherungsfall vor Eintritt in das Erwerbsleben 

(1) Haben Versicherte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet, wird eine Erwerbsminderungsrente erst ab Vollendung des 

18. Lebensjahres geleistet. Dies gilt nicht für Versicherte, die zum Zeitpunkt des Ver- 

sicherungsfalls in einem Beschaftigungsverhaltnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 standen, das 

die Geringfügigkeitsgrenze des E) 8 des Vierten Buches überschreitet, eine kraft Ge- 

setzes versicherte selbständige Tätigkeit ausg nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 

oder 2 versichert waren. 

(2) Befinden sich Versicherte in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 zum Zeitpunkt 

der Vollendung des 18. Lebensjahres in Schul- oder Hochschulausbildung, bemisst 

sich die Höhe der Rente bis zum Ende der Ausbildung, längstens bis zur Vollendung 

des 30. Lebensjahres, abweichend von 56 nach dem Jahresarbeitsverdienst und 

dem Grad der Schädigungsfolgen nach § 62b Abs. 1. Dies gilt auch, wenn zwischen 

der Vollendung des 18. Lebensjahres und der Fortsetzung oder dem Beginn einer 

Schul- oder Hochschulausbildung oder zwischen zwei Ausbildungsabschnitten ein 

Übergangszeitraum von höchstens vier Kalendermonaten liegt. tj 67 Abs. 3 Satz 2 bis 

4 und Absatz 4 gilt entsprechend. 

(3) Tritt der Versicherungsfall nach Vollendung des 18. Lebensjahres, aber vor 

Vollendung des 30. Lebensjahres ein, und befinden sich die Versicherten zu diesem 

Zeitpunkt in Schul- oder Hochschulausbildung, gilt Absatz 2 entsprechend. 



§ 58 

Erhöhung der Rente bei Arbeitslosigkeit 

(1) Solange Versicherte infolge des Versicherungsfalls ohne Anspruch auf Ar- 

beitsentgelt oder Arbeitseinkommen sind und sich bei der Agentur für Arbeit arbeits- 

los gemeldet haben, wird die Erwerbsminderungsrente auf 60 Prozent der Vollrente 

erhöht, 

1. für Versicherte mit einem Grad der Schädigungsfolgen von 30 Prozent Iängstens 

für zwei Jahre, 

2. für Versicherte mit einem Grad der Schädigungsfolgen von 40 Prozent Iängstens 

für vier Jahre, 

3. für Schwerverletzte auf Dauer. 

Haben die Versicherten dem Grunde nach Anspruch auf Arbeitslosengeld nach den 

Vorschriften des Dritten Buches, wird die Erwerbsminderungsrente abweichend von 

Satz 1 auf 90 Prozent der Vollrente erhöht. Ist die Erwerbsminderungsrente höher als 

die nach Satz 1 oder 2 erhöhte Rente, wird diese gezahlt. Versicherte mit einem Grad 

der Schädigungsfolgen von 30 oder 40 Prozent, die als schwerbehindert nach § 2 

des Neunten Buches anerkannt sind, erhalten auf Antrag Leistungen nach Satz 1 o- 

der 2 wie Schwerverletzte. 

(2) Tritt in der Zeit, in der Versicherte nach Absatz 1 eine erhöhte Rente erhalten 

oder nur deshalb nicht erhalten, weil die in Absatz 1 genannten Zeiträume verstrichen 

sind, ein weiterer Versicherungsfall ein und führt dieser Versicherungsfall nicht zu ei- 

ner Erhöhung des Grades der Schädigungsfolgen um mindestens 10 Prozentpunkte, 

sind bei Anwendung des Absatzes 1 die Zeiten anzurechnen, in denen die Versicher- 

ten aufgrund des früheren Versicherungsfalls eine erhöhte Rente erhalten haben. 

§ 59 

Hinzuverdienstanrechnung 

Auf die Erwerbsminderungsrente wird das für denselben Zeitraum erzielte Arbeits- 

entgelt oder Arbeitseinkommen zu 30 Prozent angerechnet, soweit es das nach § 56 

Abs. 2 erzielbare Einkommen nach dem Versicherungsfall um mehr als 25 Prozent 

übersteigt. Der übersteigende Betrag ist um 40 Prozent zu mindern. 



§ 60 

Minderung bei Heimpflege 

Für die Dauer einer Heimpflege von mehr als einem Kalendermonat kann der Un- 

fallversicherungsträger die Rente um höchstens 50 Prozent mindern, soweit dies 

nach den persönlichen Bedürfnissen und Verhältnissen der Versicherten angemes- 

Sen ist. 

$j 6Oa 

Renten für Beamte und Berufssoldaten 

Vorschriften oder Grundsätzen gewährleistet ist, ein Versicherungsfall ein, wird eine 

Erwerbsminderungsrente nur geleistet, soweit sie infolge des Versicherungsfalls ganz 

oder teilweise dienstunfähig werden. Der Betrag der Rente ergibt sich aus dem Un- 

terschiedsbetrag zwischen ihren Dienst- oder Versorgungsbezügen aus dem Dienst- 

verhältnis und den Dienst- oder Versorgungsbezügen, die sie erhalten hätten, wenn 

es sich um einen Dienstunfall gehandelt hätte, 

(2) Absatz 1 gilt für die Berufssoldaten entsprechend 

§ 61 

Beiträge zur Alterssicherung für besondere Personengruppen 

Versicherte, die Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente haben und nach () 6 

Abs. 1 Nr. 1 des Sechsten Buches von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 

Rentenversicherung befreit oder als sonstige selbständig Tätige Mitglied einer be- 

rufsständischen Versorgungseinrichtung im Sinne des Fj 6 Abs. 1 Nr. 1 des Sechsten 

Buches sind, erhalten auf Antrag Leistungen zur Alterssicherung. Die Leistungen be- 

messen sich nach dem Betrag, der nach § 166 Abs. 1 Nr. 6 des Sechsten Buches als 

Beitrag an die gesetzliche Rentenversicherung zu zahlen wäre. Das Nähere über die 

Durchführung, insbesondere über die Festsetzung, Fälligkeit und Zahlung der Beiträ- 
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ge, regeln die Deutsche Unfallversicherung und die Arbeitsgemeinschaft Berufsstän- 

discher Versorgungseinrichtungen e.V. in einer Vereinbarung. 

Ei 62 

Befristung der Rente 

(1) Die Erwerbsminderungsrente wird bei erstmaliger Feststellung befristet auf 

drei Jahre geleistet. Diese Befristung ist einmal zu wiederholen. Anschließend wird 

Rente auf unbestimmte Zeit geleistet. 

(2) Innerhalb des ersten Befristungszeitraums kann die Höhe der Erwerbsminde- 

rung jederzeit ohne Rücksicht auf die Dauer der Veränderung neu festgestellt wer- 

den. Nach dem Ende jedes Befristungszeitraums kann die Höhe der Erwerbsminde- 

rung abweichend von der vorherigen Festsetzung entsprechend den im Zeitpunkt der 

neuen Festsetzung bestehenden Verhältnissen festgestellt werden." 

15. Im zweiten Abschnitt des dritten Kapitels wird nach dem ersten Unterabschnitt fol- 

gender neuer Unterabschnitt eingefügt: 

„Zweiter Unterabschnitt 

Gesundheitsschadensausgleich 

g 62a 

Voraussetzungen des Anspruchs 

(1) Versicherte haben Anspruch auf Gesundheitsschadensausgleich, wenn sie in- 

folge eines Versicherungsfalls eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben und 

der Grad der Schädigungsfolgen nicht nur vorübergehend mindestens 30 Prozent be- 

trägt. 

(2) Gesundheitliche Schädigungen sind alle körperlichen, geistigen und seeli- 

schen Gesundheitsstörungen. Der Grad der Schädigungsfolgen ist nach den allge- 

meinen Auswirkungen der durch die Gesundheitsstörungen bedingten Funktionsbe- 



einträchtigungen in allen Lebensbereichen zu beurteilen. Gesundheitsstörungen sind 

nicht nur vorübergehend, wenn sie mehr als sechs Monate bestehen. Bei Kindern 

und Jugendlichen ist der Grad der Schädigungsfolgen maßgebend, der sich bei Er- 

wachsenen bei gleicher Gesundheitsstörung ergibt. 

(3) Versicherte, bei denen ein Grad der Schädigungsfolgen von mindestens 

50 Prozent festgestellt ist, sind schwer verletzte Versicherte (Schwerverletzte). 

§ 62b 

Höhe des Gesundheitsschadensausgleichs 

(1) Die Höhe des Gesundheitsschadensausgleichs bemisst sich nach dem Grad 

der Schadigungsfolgen. Der Grad der Schädigungsfolgen ist nach Zehnergraden von 

0 bis 100 zu bemessen; ein um fünf Grad geringerer Grad der Schadigungsfolgen 

wird vom höheren Zehnergrad mit umfasst. Zur Festsetzung des Grades der Schädi- 

gungsfolgen finden die in der Rechtsverordnung nach 9 30 Abs. 17 Bundesversor- 

gungsgesetz niedergelegten Grundsätze entsprechende Anwendung. 

(2) Der Gesundheitsschadensausgleich wird als Ausgleichsbetrag in Form einer 

monatlichen Rente geleistet. Diese beträgt bei einem Grad der Schädigungsfolgen 

von 

30 Prozent 

40 Prozent 

50 Prozent 

60 Prozent 

70 Prozent 

80 Prozent 

90 Prozent 

100 Prozent 

50 [100/125] Euro, 

100 [I 50/175] Euro, 

175 [I 7512251 Euro, 

275 Euro, 

400 Euro, 

550 Euro, 

725 Euro, 

925 Euro. 



(3) Abweichend von Absatz 2 beträgt der Gesundheitsschadensausgleich für 

Schwe~erietZte, die vollständig erwerbsgemindert oder infolge des Versicherungs- 

falls arbeitslos sind, bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 

50 Prozent 

60 Prozent 

70 Prozent 

80 Prozent 

90 Prozent 

100 Prozent 

275 Euro, 

400 Euro, 

550 Euro, 

725 Euro, 

925 Euro, 

1.050 Euro. 

Dies gilt auch für Schwerverletzte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. 

(4) Mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch beträgt 

der Gesundheitsschadensausgleich für Schwerverletzte abweichend von Absatz 2 

und 3 bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 

50 Prozent 

60 Prozent 

70 Prozent 

ab 80 Prozent 

550 Euro, 

725 Euro, 

925 Euro, 

1.050 Euro. 

Gleiches gilt, wenn ein Versicherungsfall erstmals nach Erreichen der Regelalters- 

grenze nach dem Sechsten Buch eintritt. 

(5) Der Gesundheitsschadensausgleich und die Werte nach Absatz 2 Satz 2, Ab- 

satz 3 und 4 werden zum gleichen Zeitpunkt wie die Renten der gesetzlichen Ren- 

tenversicherung angepasst. Maßgebend ist der Faktor, der für die Anpassung der 

vom Jahresarbeitsverdienst abhängigen Geldleistungen zugrunde gelegt wird. Die 

Bundesregierung setzt mit Zustimmung des Bundesrates den Anpassungsfaktor für 

den Gesundheitsschadensausgleich und die neuen Werte nach Absatz 2 bis 4 in der 

Rechtsverordnung über die Bestimmung des für die Rentenanpassung in der gesetz- 

lichen Rentenversicherung maßgebenden aktuellen Rentenwertes fest. 



(j 62c 

Gesundheitsschadensausgleich als vorläufige Entschädigung 

(1) Während der ersten drei Jahre nach dem Versicherungsfall soll der Unfallver- 

sicherungsträger den Gesundheitsschadensausgleich als vorläufige Entschädigung 

festsetzen, wenn das Ausmaß der gesundheitlichen Schädigungen noch nicht ab- 

schließend festgestellt werden kann. Innerhalb dieses Zeitraums kann der Prozent- 

satz des Grades der Schädigungsfolgen jederzeit ohne Rücksicht auf die Dauer der 

Veränderung neu festgestellt werden. 

(2) Spätestens mit Ablauf von drei Jahren nach dem Versicherungsfall wird die 

vorläufige Entschädigung als Gesundheitsschadensausgleich auf unbestimmte Zeit 

geleistet. Bei der erstmaligen Feststellung des Gesundheitsschadensausgleichs nach 

der vorläufigen Entschädigung kann der Prozentsatz er Schädigungs- 

folgen abweichend von der vorläufigen Entschädigung festgestellt werden, auch 

wenn sich das Ausmaß der Funktionsbeeinträchtigungen nicht geändert hat. 

(j 62d 

Zusammentreffen mehrerer Versicherungsfälle 

(1) Tritt bei Versicherten, die einen Gesundheitsschadensausgleich wegen der 

Folgen eines früheren Versicherungsfalls erhalten, ein weiterer Versicherungsfall ein, 

sind die Auswirkungen der dadurch verursachten Funktionsbeeinträchtigungen in ih- 

rer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen zueinan- 

der zu beurteilen und in einem einheitlichen Grad der Schädigungsfolgen festzustel- 

len. 

(2) Haben Versicherte für frühere Versicherungsfälle eine Abfindung erhalten, ist 

ihr Anspruch auf den Anteil des ~us~ le ichsbet ra~s  beschränkt, der sich als Unter- 

schiedsbetrag zwischen der Höhe des für den früheren Versicherungsfall zu leisten- 

den Ausgleichsbetrags und der Höhe des neuen Ausgleichsbetrags ergibt. 

(3) Ist bei Versicherten aus einem Versicherungsfall ein Grad der Schädigungs- 

folgen von 100 Prozent festgestellt worden, erhalten sie für weitere Ausgleichsan- 

sprüche einen Zuschlag in Höhe von 25 Prozent ihres Ausgleichsbetrages. 
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§ 62e 

Ruhen des Gesundheitsschadensausgleichs 

(1) Der Anspruch auf Gesundheitsschadensausgleich ruht für die Dauer eines 

Strafverfahrens, das gegen Versicherte wegen einer bei Eintritt des Versicherungs- 

falls begangenen Handlung geführt wird, wenn es sich um ein Verbrechen oder ein 

vorsätzliches Vergehen oder eine Straftat nach §§ 315b, 315c oder 316 des Strafge- 

setzbuches handeln könnte. 

(2) Endet das Strafverfahren nicht mit einer rechtskräftigen Verurteilung der Ver- 

sicherten wegen der genannten Straftaten, hat der Unfallversicherungsträger den 

Gesundheitsschadensausgleich in voller Höhe rückwirkend zu erbringen. Abweichend 

von Satz 1 besteht Anspruch auf Gesundheitsschadensausgleich in Höhe der Hälfte 

des sich nach g 62b ergebenden Betrages, wenn das Verfahren gegen die Versicher- 

ten gegen Auflagen oder Weisungen eingestellt wird. Satz 2 findet keine Anwendung, 

sofern das Verfahren nach Jugendstrafrecht betrieben wird." 

16. In der Überschrift vor (I 63 wird das Wort „Zweiter" durch das Wort „Dritterc' ersetzt 

17. g 63 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Dem Tod infolge eines Versicherungsfalls steht der Tod von Versicherten gleich, bei 

denen ein Grad der Schädigungsfolgen von mindestens 50 Prozent durch die Folgen 

einer Berufskrankheit nach den Nummern 4101 bis 4104 der Anlage zur Berufs- 

krankheiten-Verordnung vorgelegen hat." 



18. Nach (i 66 wird folgender § 66a neu eingefügt: 

„§ 66a 

Abfindung bei Wiederheirat 

(1) Eine Witwenrente oder Witwerrente wird bei der ersten Wiederheirat der Be- 

rechtigten mit dem 24fachen Monatsbetrag abgefunden. In diesem Fall werden Wit- 

wenrenten und Witwerrenten an frühere Ehegatten, die auf demselben Versiche- 

rungsfall beruhen, erst nach Ablauf von 24 Monaten neu festgesetzt. Bei einer Rente 

nach Ej 65 Abs. 2 Nr. 2 vermindert sich das 24fache des abzufindenden Monatsbetra- 

ges um die Anzahl an Kalendermonaten, für die die Rente geleistet wurde. Entspre- 

chend vermindert sich die Anzahl an Kalendermonaten nach Satz 2. 

(2) Monatsbetrag ist der Durchschnitt der für die letzten zwölf Kalendermonate 

geleisteten Witwenrente oder Witwerrente. Bei Wiederheirat vor Ablauf des 

15. Kalendermonats nach dem Tode des Versicherten ist Monatsbetrag der Durch- 

schnittsbetrag der Witwenrente oder Witwerrente, die nach Ablauf des dritten auf den 

Sterbemonat folgenden Kalendermonats zu leisten war. Bei Wiederheirat vor Ablauf 

dieses Kalendermonats ist Monatsbetrag der Betrag der Witwenrente oder Wiiwer- 

rente, der für den vierten auf den Sterbemonat folgenden Kalendermonat zu leisten 

wäre. 

(3) Wurde bei der Wiederheirat eine Rentenabfindung gezahlt und besteht nach 

Auflösung oder Nichtigerklärung der erneuten Ehe Anspruch auf Witwenrente oder 

Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten, wird für jeden Kalendermonat, der auf 

die Zeit nach Auflösung oder Nichtigerklärung der erneuten Ehe bis zum Ablauf des 

24. Kalendermonats nach Ablauf des Monats der Wiederheirat entfällt, von dieser 

Rente ein Vierundzwanzigstel der Rentenabfindung in angemessenen Teilbeträgen 

einbehalten. Bei verspäteter Antragstellung mindert sich die einzubehaltende Ren- 

tenabfindung um den Betrag, der den Berechtigten bei frühestmöglicher Antragstel- 

lung an Witwenrente oder Wiiwerrente nach dem vorletzten Ehegatten zugestanden 

hätte. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Bezieher einer Witwen- und 

Witwerrente an frühere Ehegatten. 






















































































































































































